
 

 

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen + P 

 
 

Bremerhaven, 21.11.2024 
 

F r a g e s t u n d e  -  N r . StVV - FS 34/2024 (§ 39 GOStVV) 

für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 05.12.2024 

Beratung in öffentlicher Sitzung: ja Anzahl Anlagen: 0 

 
Nutzung des Ernst-Barlach-Hauses durch die SPD (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN + P) 
 

Nach einem Bericht der Nordsee-Zeitung vom 12.11.2024 hat die SPD zu einer öffentlichen 

Mitgliederversammlung ins Ernst-Barlach-Haus, Am Holzhafen 8, eingeladen. Nach § 7 Abs. 

2 des Ortsgesetzes der Stadt Bremerhaven für die städtischen Seniorentreffpunkte vom 

27.6.2013, hierzu gehört ausdrücklich auch das Ernst-Barlach-Haus, ist politische Werbung in 

den Seniorentreffpunkten nicht gestattet. 

 

Wir fragen den Magistrat:  

 

1. Wie beurteilt der Magistrat die Einladung der SPD zu einer öffentlichen Mitglieder-
versammlung ins Ernst-Barlach-Haus im Hinblick auf das Verbot politischer Werbung 
in den Seniorentreffpunkten nach dem genannten Ortsgesetz?  

a. Wer hat der SPD die Erlaubnis zur Nutzung des Ernst-Barlachs-Hauses für 

eine öffentliche Mitgliederversammlung gegeben?  

b. Ist der Magistrat im Hinblick auf die Chancengleichheit aller politischen 

Parteien, dazu bereit, alle anderen in der Stadtverordnetenversammlung 

vertretenen Parteien als Ausgleich auch eine Veranstaltung im Ernst-Barlach-

Haus oder einem anderen Seniorentreffpunkt zu ermöglichen? 

 

 

Claudius Kaminiarz 

und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN + P 

 


